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Fz

Gesetzesbeschluss
des Deutschen Bundestages

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das
Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 71. Sitzung am 28. November 2014

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses

– Drucksachen 18/2824, 18/2825 – den von der Bundesregierung eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für

das Haushaltsjahr 2015 (Haushaltsgesetz 2015)

– Drucksachen 18/2000, 18/2002 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Den Einzelplänen hat der Deutsche Bundestag in der Fassung der

Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses – Drucksachen 18/2802,

18/2805 bis 18/2815, 18/2817, 18/2821 bis 18/2823 – zugestimmt.

Der Gesamtplan ist als Anlage beigefügt.

Fristablauf: 19.12.14

Erster Durchgang: Drs. 350/14



1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „299 500 000 000 Euro“ durch die Angabe
„299 100 000 000 Euro“ ersetzt.

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Wort „Rentenversicherung“ das Komma und die
Wörter ,Zuweisung an das Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“‘ gestrichen.

b) Folgender Absatz 8 wird angefügt:

„(8) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, der Bundesanstalt
für Finanzmarktstabilisierung verzinsliche Liquiditätshilfen zu gewähren. Die
Liquiditätshilfen sind auf 30 000 000 Euro begrenzt. Der Ermächtigungsrahmen darf
wiederholt in Anspruch genommen werden. Die Liquiditätshilfen sind so bald wie
möglich zurückzuzahlen, spätestens jedoch mit Erhalt der Mittel aus der Umlage gemäß
§ 3d Absatz 4 des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes. Mit dem Ende des
Haushaltsjahres sind die gewährten Liquiditätshilfen vollständig zurückzuzahlen.“

3. Dem § 16 Absatz 1 wird folgende Nummer 3 angefügt:

„3. sofern die in § 16 Absatz 1 Nummer 2 des Haushaltsgesetzes 2014 vorgesehene
Möglichkeit zur Ausbringung von 300 Planstellen im Bereich Informationstechnik im
Haushaltsjahr 2014 nicht ausgeschöpft werden konnte, die noch offene Anzahl
zusätzlich zu den in Nummer 2 genannten Planstellen auszubringen.“
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